
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/5/12 2Ob88/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1977

Norm

EKHG §9 D

Rechtssatz

Keine Haftungsbefreiung, wenn die den Schaden unmittelbar verursachende Betriebsgefahr des Kraftfahrzeuges, die

durch das Verhalten des Dritten oder eines Tieres ausgelöst wurde, zu einer außergewöhnlichen wird.

Entscheidungstexte

2 Ob 88/77

Entscheidungstext OGH 12.05.1977 2 Ob 88/77

Schlagworte

SW: Auto
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